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Bericht der Bau - und Planungskommission  Geschäft Nr. 88 
vom 9.1.2012                   
 
Investitionsausgabe von CHF 276 000 für die Neugest altung 
Schlosstreppe und CHF 87 000 für den Ersatz des Beh inderten-
aufzugs. 
 
 
1. Einleitung 
 
An der Sitzung vom 26.9.2011 überwies der Einwohnerrat das Geschäft Nr. 88 an die BPK. 
In sechs Sitzungen hat die BPK das Geschäft beraten und möchte sich bei den zuständigen 
Gemeinderäte Mike Keller und Bruno Gehrig sowie Vertretern der Bauabteilung für die an-
genehme Zusammenarbeit bedanken. 
 
Als Ersatz für den Behindertenaufzug hat die BPK bereits am 24.11.2011 einen Zwischenbe-
richt erstellt, welcher an der Einwohnerratssitzung vom 12.12.2011 behandelt wurde. Der 
Kredit von CHF 87 000 für den Ersatz des Behindertenaufzugs sowie die Anträge der BPK 
wurden vom Einwohnerrat einstimmig angenommen. 
 
 
2. Vorstellung der fünf Varianten betreffend Schlos streppe 
 
Gemeinderat M. Keller stellt die fünf Varianten anhand eines Planes vor und erläutert die 
Gedanken und Entscheide der kantonalen Denkmal- und Heimatschutzkommission (DHK). 
Die Varianten A und B sind Vorschläge des Architekten, die Variante C entspricht dem Bild 
der Initiative und die Varianten D und E entstanden aus der Diskussion der vorberatenden, 
gemeinderätlichen Baukommission, wobei auch die Mitglieder des Initiativkomitees Ideen 
eingebracht haben. Die Baukommission hat entschieden, dass die Varianten A und B nicht 
weiterverfolgt werden sollen. Der Variante C kann die DHK grundsätzlich zustimmen, die 
Positionierung zum Eingang und die Breite der Treppe müssen nochmals überprüft werden. 
Ein Zwischenpodest ist aus Sicht der DHK nicht zwingend. Die Rabatten vor der Mauer dür-
fen nicht angeböscht (Bild Initiative), sondern sollen eben und dezent gestaltet werden. Das 
Geländer muss möglichst filigran gearbeitet sein und sich in die bestehende Fassade einfü-
gen. Die Variante D entspricht der Variante C mit reduzierter seitlicher Treppe. Bei dieser 
Variante haben die Treppen eine klare Hierarchie. Es stellt sich jedoch die Frage, wie die 
Nische ausgestaltet wird. Wie die Variante D ist auch die Variante E grundsätzlich möglich. 
Bei der Variante E ist es eindeutig wo der Zugang zum Schloss liegt. Für den Gemeinderat 
sind die Varianten C, D und E möglich, wobei die Variante E bevorzugt wird.  
 
Der Gemeinderat liess die Kosten unabhängig von einem Architekten und einem Ingenieur 
ermitteln. Sämtliche Kosten für Planung, Ausführung, Baubegleitung, Kopien und Bewilligun-
gen wurden einbezogen. Es wurde keine Ausschreibung gemacht, es wurden Referenzprei-
se herangezogen, es handelt sich somit um eine Kostenschätzung.  
 
 
3. Kritische Beurteilung der Varianten 
 
Nach Ansicht der BPK wurden bei der Variantenbeurteilung durch den Gemeinderat die Kos-
ten zu wenig beachtet. Die BPK ist sich einig, dass nebst der Ästhetik auch die Kosten be-
wertet werden müssen, insbesondere da diesbezüglich grosse Differenzen bestehen. Des-
halb hat sich die BPK entschieden, zur Variantenbeurteilung eine Nutzwertanalyse, bei der 
auch die Kosten miteinbezogen werden, durchzuführen. 
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Die Hauptkriterien zur Nutzwertanalyse wurden dem Initiativtext entnommen. Diese waren:  
 
1. Kosten 
2. Schöner Anblick der Fassade 
3. Reduktion der Brüstung 
4. Zugang von vorne 
 
Zusätzliche Kriterien auf Antrag: 
 
5. Machbarkeit für Lift (im bestehenden Schacht)  
6. Behindertengerechter Zugang zum Lift 
7. Umgebung (Erhalt der Grünfläche) 
8. Sicherheit (Zwischenpodest) 
 
Das Resultat der Nutzwertanalyse zeigt klar, dass die Variante C, welche auch am ehesten 
der Initiative entspricht, im Vordergrund steht. Nach eingehender Diskussion und mit Hilfe 
der Nutzwertanalyse zeigt die Abstimmung in der BPK folgendes Bild: 
 
Variante A 1 Ja 6 Nein 0 Enthaltungen 
Variante B 0 5 2 
Variante C 6 1 0 
Variante D 0 5 2 
Variante E 0 5 2  
 
Somit empfiehlt die BPK mit grosser Mehrheit dem Einwohnerrat die Variante C zur Ausfüh-
rung. 
 
 
4. Kosten Variante C  
 
Die Kostenschätzung des Gemeinderates basiert auf einem Vorprojekt und beträgt 
CHF 213 921.60  plus/minus 20% inkl. MWST. Demgegenüber hat das Initiativkomitee einen 
Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von plus/minus 10% erstellt. Dieser Kostenvoran-
schlag basiert auf Offerten renommierter, lokaler Firmen. Die BPK ist sich einig, dass die 
Kosten für den Einwohnerrat transparent dargestellt werden müssen. Die Kosten, welche 
den Initiativtext betreffen, und die Folgekosten sind nachfolgend separat aufgeführt. Zu be-
achten ist, dass die Kosten durch den Entscheid der DHK noch beeinflusst werden können. 
 
Kostenvoranschlag 
 
1. Kosten welche den Initiativtext betreffen 

 - Baumeisterarbeiten 64 726.70 
 - Gärtnerarbeiten 12 316.00 
 - Metallbauarbeiten 13 050.00 90 092.70 

2. Folgekosten 

 - Umgebung (Saibro Belag) 21 160.00 

3. Honorare / Nebenkosten 35 000.00 

4. Kosten Vorprojekt, Baukommission, Spezialisten ( bereits ausgegeben) 18 500.00 

 164 752.70 
 MWST 8% 13 180.30 
 Total inkl. MWST (Kostenvoranschlag plus/minus 10% ) 177 933.00 
 
 



Kommissionsbericht der BPK  3 

5.  Empfehlung der BPK an den Einwohnerrat 
 
 Die SIA Norm 500 Hindersnisfreie Bauten, Ausgabe 2 009, muss eingehalten wer-

den. 
 
 
6.  Anträge der BPK an den Einwohnerrat 
  
6.1  Zur Umsetzung der Initiative für einen passend en und sicheren Zugang zum 

Schloss Binningen wird die Variante C mit einem Inv estitionskredit von  
CHF 178 000 (inkl. MWST) bewilligt. 

 
6.2  Treppe 

Die neue Treppe soll in der Achse des heutigen Schl osseingangs liegen. Die De-
tailplanung soll aufzeigen, wie das Problem am ober en Treppenende mit der be-
stehenden Treppe gelöst werden kann. 

 
6.3  Treppenpodest 

Die Treppe muss mit einem Zwischenpodest ausgeführt  werden, da dies die Initia-
tive verlangt. 

 
6.4  Trittverhältnis 

Das Trittverhältnis (Auftritt und Steigung) der neu en Treppe soll möglichst der be-
stehenden entsprechen. 

 
6.5  Brüstung 

Die betonierte Brüstung soll nach Möglichkeit auf d er ganzen Länge abgetragen 
werden können. 

 
6.6 Umgebung 

- Die Brunnen dürfen nicht verschoben werden. 
- Der Gussasphalt (Oberflächenbelag um das Schloss) m uss in der heutigen Aus-

dehnung belassen werden. 
- Der Saibro-Belag (wasserdurchlässiger Oberflächenbe lag aus gebundenem Kies) 

muss ergänzt werden. 
- Zwischen den Brunnen soll möglichst viel Grünfläche  belassen werden. 

 
 
 
Binningen, 9.1.2012 
 
Der Präsident der BPK 

 
 
W. E. Müller 


